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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.2000

Norm

ABGB §1330 Abs1 A

ABGB §1330 Abs2 BI

Rechtssatz

Dass die Betro enen von verschiedenen Personen tatsächlich als die vom Schädiger angesprochenen

"Verbrecherpolizisten" identi ziert wurden, macht der Umstand deutlich, dass diese nach den Berichten der Medien

über die Pressekonferenz persönlich darauf angesprochen wurden. Dies reicht für die persönliche Betro enheit des

Einzelnen hin, auch wenn dieser nicht namentlich genannt wurde.
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